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Norm

ABGB §863 EI

ABGB §905 IIa

ABGB §914 I

ABGB §914 II. ABGB §1052 A

ABGB §1311 IIa

Rechtssatz

Bei der Veruntreuung des erlegten Kaufpreises durch den gemeinsamen Treuhänder tri5t das Risiko mangels

vertraglicher Risikoregelung in ergänzender Vertragsauslegung nach dem hypothetischen Parteiwillen die

Vertragsparteien gleichteilig. Wenn sie am Kaufvertrag festhalten, hat der Käufer die Hälfte des Kaufpreises nochmals

zu zahlen. Der Kaufvertrag ist wegen des Wegfalls der Vertrauenswürdigkeit des Treuhänders nunmehr zwischen den

Parteien Zug um Zug abzuwickeln.
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